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1 Anlass und Aufgabenstellung

Das südöstlich von Olbernhau gelegene Brückenbauwerk 2 (BW 2; ASB-Nr. 5346 526) über-
führt die Staatsstraße 214 (S 21a; LS lll / EKL 3) über den Fluss Flöha (Gewässer 1. Ord-
nung). Bei dem BW 2 handelt es sich um eine ca. 12,00 m lange und ca. 7,50 m breite Ge-
wölbebrücke aus Naturstein. ln den Bestandsunterlagen wird als Baujahr der Gewölbebrücke
das Jahr 1852 angegeben. 1925 wurden auf der Brücke beidseitig Kappengesimse mit Mas-
sivbrüstungen aus Stahlbeton angeordnet.

Aufgrund gravierender Mängel bezüglich der Verkehrs- und Standsicherheit muss das BW 2
erneuert werden. Bereits bei der 2011 durchgeführten Hauptprüfung nach DIN 1076 konnte
der Brückenzustand wegen gravierender Schäden und Mängel nur noch mit der Gesamtnote
3,5 bewertet werden. Die Tragfähigkeit der Brücke wurde infolge dessen auf die Brücken-
klasse 30 nach DIN 1072 herabgestuft.

Unabhängig von den vorhandenen Schäden entspricht das Bestandsbauwerk hinsichtlich
Konstruktion und Geometrie in keiner Weise dem aktuellen Regelwerk für Brücken an öffent-
lichen Verkehrswegen der Straßenkategorie LS lll. Die vorhandene Fahrbahnbreite auf der
Bestandsbrücke beträgt ca. 5,10 m, so dass der Begegnungsverkehr Bus/Bus bzw.

Bus/LKW auf dem Bauwerk ausgeschlossen ist.

lm Ergebnis einer im Vorfeld durchgeführten Variantenuntersuchung wurde festgelegt, das
Bestandsbauwerk durch einen Neubau (Stahlbetonrahmen) am bestehenden Brückenstand-
ort zu ersetzen. Aufgrund der festgestellten gravierenden Mängel (Schäden und Defizite)
wäre eine lnstandsetzung/Ertüchtigung der Bestandsbrücke sehr aufiruändig und wirtschaft-
lich nicht vertretbar.

Der für die Bauwerkserneuerung erforderliche Straßenbau auf der S 214 (grundhafter Aus-
bau im Baugrubenbereich für den Ersatzneubau und Deckenerneuerung mit Bestandsan-
passung in den Anschlussbereichen) sowie die während der Bauzeit erforderliche Behelfs-
umfahrung mit Behelfsbrücke über die Flöha sind Bestandteil der Baumaßnahme.

Die Maßnahme ,,S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau" liegt mit ihrem
angenommenen Wirkraum teilweise im FFH-Gebiet ,,Flöhatal". Erhebliche Beeinträchtigun-
gen des genannten Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung durch das Bauvorhaben
können daher nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden.
Die nachfolgende FFH-Vorprüfung bezieht sich somit ausschließlich auf das FFH-Gebiet

,,Flöhatal".
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2 Rechtliche Grundlagen

Die EU hat zum Erhalt von Natur und biologischer Vielfalt zwei Richtlinien erlassen:
r Richtlinie 20091147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. No-

vember 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (kodifizierte Fassung,
o Richtlinie 92l43lEWG des Rates vom 21. Mai 1992 über die Erhaltung der natürlichen

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, lnkraftreten der letzten
Anderung 01. Januar 2007.

Ein Ziel der FFH-Richtlinie ist es u.a., ein kohärentes europäisches ökologisches Netz ,,Natu-
ra 2000" besonderer Schutzgebiete zu errichten. ln das Netz integriert werden sowohl die
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung nach der FFH-RL als auch die Vogelschutzge-
biete nach der VRL (SPA).
Aufgabe des Netzes ist es, den Fortbestand oder ggf. die Wiederherstellung eines günstigen
Erhaltungszustands der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten
von gemeinschaftlichem lnteresse zu gewährleisten.
Aufgrund der VRL sollen darüber hinaus die Lebensräume und Brutstätten der in Anhang I

dieser Richtlinie aufgeführten Vogelarten und auch die Vermehrungs-, Mauser- und Übenryin-
terungsgebiete der regelmäßig auft retenden Zugvögel geschützt werden.
Durch das BNatSchG werden die beiden Richtlinien in deutsches Recht umgesetzt.

Für Pläne oder Projekte, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Pro-
jekten ein Gebiet des Netzes "Natura 2000" (FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete) er-
heblich beeinträchtigen können, schreibt Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie bzw. $ 34 des Bun-
desnaturschutzgesetzes die Prüfung der Verträglichkeit dieses Projektes oder Planes mit
den festgelegten Erhaltungszielen des betreffenden Gebietes vor.
ln der FFH-Vorprüfung (Phase 1) wird der Frage nachgegangen, ob die Tatbestände erfüllt
sein können, die eine FFH-Verträglichkeitsprüfung erforderlich machen. Kann diese Frage
verneint werden, ist das Vorhaben aus FFH-Sicht zulässig. Weitere Schritte zur Prüfung der
Verträglichkeit sind in diesem Fall nicht erforderlich.
Sind die Tatbestände hingegen erfüllt, ist die Durchführung einer FFH-
Verträglichkeitsprüfung (Phase 2), erforderlich. ln dieser Phase erfolgt die Prüfung der Ver-
träglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des Natura 2000-Gebietes. Kann das
Vorhaben allein oder in Zusammenwirken mit anderen Plänen/Projekten zu erheblichen Be-
einträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen, ist es unzulässig. Nur dann, wenn erhebli-
che Beeinträchtigungen mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auszuschließen sind, kann das
Vorhaben zugelassen werden.
Soll das Vorhaben trotz erheblicher Beeinträchtigungen zugelassen werden, ist in einer drit-
ten Prüfphase (Phase 3) zu untersuchen, ob die für eine Ausnahmeregelung nach $ 34 Abs.
3 bis 5 BNatSchG erforderlichen Ausnahmetatbestände gegeben sind.
Maßstab für die FFH - Erheblichkeit ist die Klärung, ob das Vorhaben, unter Berücksichti-
gung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, einzeln oder im Zusammenwirken mit an-
deren Plänen oder Projekten zu Beeinträchtigungen, der für dieses Gebiet festgelegten Er-
haltungsziele oder der für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann.
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3 Beschreibung des Vorhabens

Der Standort des zu erneuernden Brückenbauwerks befindet sich im Erzgebirgskreis des
Freistaates Sachsen und in unmittelbarer Nähe zur Staatsgrenze zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Tschechischen Republik.

Das BW 2 (Bestandsbauwerk bzw. Ersatzneubau) befindet sich auf der von Deutscheinsie-
del nach Olbernhau führenden Staatsstraße 214 (S 214) zwischen den Netzknoten 5346016
und 5346029 bei der Station 0,068 m. Es überführt die S 214 über den Fluss Flöha. Die
S 214 durchläuft das Mittlere Ezgebirge als historische ,,silberstraße".

Das Baufeld der geplanten Baumaßnahme erstreckt sich entlang der am Brückenstandort
von Süd nach Nord verlaufenden S 214 auf einer Länge von ca. 90,0 m. Es liegt zwischen
dem bei Hirschberg (Ortsteil von Olbernhau am östlichen Stadtrand) befindlichen Straßen-
knoten der S 214 mlt der S 211 und einem zum Haltepunkt ,,Oberneuschönberg" gehörigen,

beschrankten Bahnübergang an der eingleisigen, nicht elektrifizierten Eisenbahnstrecke Nr.

6618, die von Pockau-Lengefeld nach Neuhausen führt. Der Straßenknoten S 21115 214
(südliche Baufeldgrenze) und der Bahnübergang (nördliche Baufeldgrenze) sollen im Rah-
men der geplanten Baumaßnahme nicht verändert werden. Eine endgültige Stilllegung der
derzeitig nur sporadisch für Sonderfahrten genutzten Eisenbahnstrecke Nr. 6618 ist derzeitig
nicht verifizierbar. Es ist davon auszugehen, dass die Eisenbahnstrecke mittelfristig in Be-
trieb bleibt und die vorhandenen Bahnanlagen in unveränderter Art und Weise weitergenutzt
werden. Zwischen dem Bahnübergang und dem BW 2 zweigt von der S 214 eine Zuwegung
zum Eisenbahnhaltepunkt ,,Oberneuschönberg" in östlicher Richtung ab. Obwohl dieser Hal-
tepunkt dezeitig nicht genutzt wird, sollen sowohl die Zuwegung als auch die zugehörigen
Absperrungsanlagen erhalten bleiben.

Die S 214 und die am südlichen Baubereichsende einmündenden S 21 t haben für die regio-
nale Erschließung des Mittleren Erzgebirgskreises eine hohe funktionale und verkehrstech-
nische Bedeutung.

ln Ergebnis einer in der Voruntersuchung (Vorplanung) durchgeführten Variantenuntersu-
chung hat sich unter Abwägung aller Randbedingungen die Belassung des BW 2 und damit
der S 214 in Bestandslage ohne Umgestaltung des Straßenknotens S 21415 211 und des
Bahnübergangsbereiches als die weiter zu verfolgende Vorzugsvariante ergeben. Der Stra-
ßenausbau der S 214 bleibt auf den vorhandenen Brückenstandort begrenzt. lm Rahmen der
Baumaßnahme erfolgen weder eine grundlegende Neutrassierung der S 214 noch sonstige
raumordnungsmäßige Veränderungen. Ungeachtet dessen trägt der im Rahmen der Bau-
maßnahme durchzuführende, relativ lokale Straßenausbau zur Verbesserung der Verkehrs-
funktion der S 214 bel

Da die Streckenführung der S 214 grundsätzlich beibehalten wird, ist ein streckenbezogenes
Gestaltungskonzept unter Beachtung baukultureller Aspekte nicht erforderlich.
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lm Ergebnis einer im Rahmen der Vorplanung durchgeführten Variantenuntersuchung wurde
festgelegt, das Brückenbauwerk BW 2, das die S 214 über die Flöha überführt, am Be-
standsstandort durch einen Brückenneubau zu ersetzen. Aufgrund der am Brückenstandort
vorhandenen günstigen Gründungsverhältnisse (oberflächennah anstehendes, gut tragfähi-
ges Festgestein) und einer den hydraulischen Erfordernissen (HW100) genügenden Stütz-
weite von 14,00 m wurde ein flachgegründetes, einfeldriges Rahmentragwerk aus Stahlbeton
gewählt. Da beide \Mderlager auf derselben Festgesteinsschicht (Schicht Nr. 3b - Gneis)
gegründet werden, treten keine relevanten, für einen Massivrahmen ungünstigen Setzungs-
unterschiede auf.

ln Anpassung an die Beanspruchung des Rahmentragwerks und an die örtlichen Gegeben-
heiten (Flussbett mit beidseitigen Bermen) wird die Riegelunterseite des Rahmens leicht
bogenförmig ausgebildet. Der Riegel ist in der Mitte (Scheitel) 60 cm und an den beiden Wi-
derlagern (Kämpfer) 90 cm dick. Damit ergibt sich eine mittlere Schlankheit des Rahmens
von ca. 1:20. Durch die wannenförmige Ausbildung des Flussbettes verbleibt das Niedrig-
und Mittelwasser im befestigten Flussbett. Bei Hochwasserereignissen (HQ100) können die
anfallenden Wassermengen mit einem ausreichenden Freibord unter der Brücke abgeführt
werden. Die gewählte Überbaubreite von BW 2 ist funktionell begründet. Der zu überführen-
de Straßenverkehr (LS lll bzw. EKL 3) bedingt eine zweispurige Fahrbahnbreite von insge-
samt 8,00 m zwischen den Kappenborden. Zusammen mit dem auf der östlichen Brücken-
kappe angeordneten Radweg (Nutzbreite 2,50 m) für eine zukünftig separate Radverkehrs-
überführung ergibt sich eine Überbaubreite von insgesamt 13,85 m.

Die sich beidseitig an die Widerlager anschließenden Flügelwände werden in Anpassung an

die vorhandenen Uferwände als parallel zur Flöha verlaufende 60 cm dicke Wnkelstützwän-
de aus Stahlbeton ausgeführt.

Das wannenförmige Flussbett wird mittels Wasserbausteinen und Herdschwellen naturnah
befestigt. Die Bermen werden in einer Breite von 1,00 m ausgebildet. Die kleinste lichte Hö-
he befindet sich unterstromseitig an der nördlichen Berme und beträgt ca. 2,20 m.

Die gewählten Tragkonstruktionen für Brücke und Flügel (Rahmen bzw. Stützwände aus
Stahlbeton) sind wirtschaftlich herstellbar, wartungsarm und passen sich gut an die örtlichen
Gegebenheiten am Bauwerksstandort an.

Der außerhalb des Brückenbauwerks nach Norden und Süden weiterführende Radweg ist
nicht Bestandteil der Baumaßnahme und somit nicht Gegenstand der vorliegenden Planung.

Da das Grundwasser in den Bauwerksbereichen (BW 2 bzw. Behelfsbrücke) maßgeblich
vom Flusswasser gespeist wird, sollte die Flöha bei der Herstellung der Bauwerke bauzeit-
lich mittels Fangedamm gefasst und durch eine entsprechende Verrohrung gezielt an der
Baustelle vorbeigeleitet werden. Dadurch kann der Grundwasserzufluss in die Baugruben
maßgeblich verringert werden. Alternativ zur Verrohrung kann das Flusswasser durch den
Einbau von Sandsäcken bzw. sandgefüllten BigBags an den Baugruben vorbeigeführt wer-
den.
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Bauzeitliche Umfahrung
Aufgrund der Bedeutung der S 214 und S 211 für den überörtlichen Regionalverkehr in Ver-
bindung mit einem relativ hohen Verkehrsaufkommen und in Anbetracht einer aufwendigen,
erforderlichen Umleitungsführung wird von einer bauzeitlichen Vollsperrung der S 214 im
Baubereich abgesehen. Stattdessen wird eine bauwerksnahe Umfahrung mit Behelfsbrücke
über die Flöha gewählt.

Aufgrund der besonderen Verhältnisse am Brückenstandort (enge und kurvenreiche Stre-
ckenführung mit angrenzender Bahnanlage und Straßenkreuzung sowie einbindenden An-
liegenuegen) wird eine einspurige Umfahrung vorgesehen. Die Fahrbahnbreite der einspuri-
gen Umfahrung (bauzeitlicher Damm mit Behelfsbrücke) beträgt 4,50 m.

Die bauzeitliche Umfahrung beginnt auf der S 214 unmittelbar nach dem Bahnübergang
(Bau-km 0+062,000) und bindet etwa bei Bau-km 0+135,000 wieder in die S 214 ein. Lage

und Verlauf der Umfahrung werden im Lageplan der bauzeitlichen Umfahrung dargestellt
(Unterlage 5, Blatt 2). Der höhenmäßige Verlauf der Umfahrung wird im Höhenplan der bau-
zeitlichen Umfahrung (Unterlage 6, Blatt 2) dargestellt. ln der Unterlage 16, Blatt 2 wird der
Fahrkurvennachweis für die Bemessungsfahrzeuge (Lastzug, Bus) auf der bauzeitlichen
Umfahrung erbracht.

Die Behelfsbrücke wird ca. 20,00 m westlich (unterstromseitig) vom Brückenstandort errich-
tet, so dass einerseits der Rückbau des Bestandsbauwerks und die Errichtung des Ersatz-
neubaus einschließlich erforderlicher Baubehelfe (2. B.Verbauten) gewährleistet wird und

andererseits die bauzeitlichen Eingriffe in Flussbett und Uferbereiche (FFH-Gebiet) so gering

wie möglich sind.

Die Behelfsbrücke wird unter einem Bauwerkswinkel von 100,00 gon auf bauzeitlichen Fun-
damenten an den Flussufern gegründet. Zur Gewährleistung eines ausreichenden bauzeitli-
chen Durchflussquerschnitts unter der Behelfsbrücke muss die lichte Weite der Behelfsbrü-
ckenwiderlager mindestens 16,00 m betragen und die Unterkante des Behelfsbrückenüber-
baus darf nicht tiefer als +479,50 m liegen.

Auf den Kappen der Behelfsbrücke werden 75 cm breite Notgehwege mit mindestens 1,00 m
hohen Geländern als Absturzsicherung angeordnet.
Die Regelung des einspurigen, wechselseitigen Verkehrs erfolgt mittels Lichtsignalanlage am
Bauanfang und Bauende.

Die gesamte bauzeitliche Umfahrung (Umfahrungsdamm, Behelfsbrücke mit Gründung) wird
nach Fertigstellung des Ersatzneubaus und Beendigung der Straßenbauarbeiten sowie der
Streckenfreigabe umweltverträgl ich zurückgebaut.
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FFH-Gebiet Flöhatal, östlich des Bauwerks

FFH-Gebiet Flöhatal, westlich des Bauwerks

März2O2O

.)
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4 Methodik

ln der FFH-Vorprüfung wird auf Grundlage vorhandener Unterlagen festgestellt, in wieweit
das Vorhaben in der Lage ist, das FFH-Gebiet zu beeinträchtigen (Möglichkeitsmaßstab).

Dabei ist die erhebliche Beeinträchtigung eines Erhaltungszieles ausreichend. lst dies nicht

auszuschließen, muss eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, die mit jeweils

hinreichender Wahrscheinlichkeit feststellt, ob erhebliche Beeinträchtigungen des NATURA
2O00-Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder für den Schutzzweck maßgeblichen

Bestandteilen zu enruarten sind.

Der Maßstab für die FFH-Erheblichkeit ist die Klärung, ob das Vorhaben, unter Berücksichti-
gung von Maßnahmen zur Schadensbegrenzung, einzeln oder im Zusammenwirken mit an-
deren Plänen oder Projekten zu Beeinträchtigungen, der für dieses Gebiet festgelegten Er-

haltungsziele oder der für den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann. Dabei

wi rd ein meh rstufiges U ntersuch ungsverfah ren gewäh lt.")
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Tobelle 'l : Verfohrensqblouf gemöß dem ,,Leitfoden und Musterkorten zur FFH-Vertröglichkeitsprüfung
im Bundesfernslroßenbou" (Bundesministerium für Verkehr, Bou- und Wohnungswesen) 2004

Phose I

FFH-Vorpdfung
Sind die Tolbestönde erfülll die eine FFH- erforderlich mochen?

t, u

Phose 2

nein -+ keine weileren Prüfschrille erforder-
lich: Plon/ProieH zulössis

Jo -+ Verlröglichkeitsprüfung noch $ 34
BNolSchG erforderlich

ll

neln -+ Dos Slroßenbouvorhoben isl noch
Q 34 (2) BNolSchG zulössiq.

l

)

Phose 3

jo -+ Projek/Plon isl unzulösslg
üu

u

FFH-Ausnohmeprülung -
Sind die erforderlichen Ausnqhmelotbestönde gegeben, die eine Zulossung ermöglichen?

u u
jo -+ ProiekVPlon ist zulössig neln -+ Proiekl/Plqn lst unzulössiq

FFH-Verlröglichkeilsprüfung noch S 34 (l) u. (2) BNotSchG -
Ermitteln des Untersuchungsrohmens und Anforderungen on die Dolengrundloge
Schutzgebietsbeschreibung, Erholtungsziele und Schulzareck
Abgrenzung des Unlersuchungsroumes (Wirkroum)
Vorhobensbeschreibung, technische Merkmole des Vorhobens, relevonle Wirkfoktoren
Beschreibung und Beurteilung der Beeintröchtigungen des Gebietes
(unler Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungs- und Schodensbegren-
zungsmoßnohmen)
Beurteilung der Erheblichkeil der vorhobensbedingten Beeinlröchtigungen der Erholtungs-
ziele des Noturo 2000 - Gebietes
Beschreibung der Summotionswirkungen mit onderen Plönen und Projeklen und Beurtei-
lung ihrer Erheblichkeit
Zusommenfossung der Ergebnisse der FFH-Vertröglichkeilsprüfung

Konn der Plqn/dos Projekt zu erheblichen Beeinlröchtigungen eines Nqluro 2OOO-Gebietes in
selnen fÜr die Erhollungsziele oder den Schulzzweck moßgeblichen Bestondleilen führen?
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5 Beschreibung des Schutzgebietes und seiner Erhaltungsziele

5.1 Kurzbeschreibung des FFH-Gebietes

FFH-Gebiet..F " (sAc 5144-301)

Der als Schutzgebiet ausgewiesene Raum umfasst eine Fläche von ca. 1.814 ha,

Das Schutzgebiet ist naturräumlich im Ezgebirge angesiedelt. Es handelt sich um einen
Talzug des Berglandes, z.T. mit Engtalcharakter, mit wechselnden Expositionen und mehre-
ren strukturreichen Seitentälern; naturnahe Fließgewässer mit Begleitvegetation, Talhänge
mit Buchen- und Schluchtwäldern, stellenweise Fels.

Das Schutzgebiet setzt sich insgesamt aus 9 % Binnengewässern, 1 % Fels- und Rohboden,
3 % Acker, 26 o/o Grünland mittlerer Standorte, 7 o/o Feuchtgrünland auf mineralischen Bö-

den, 1 % Ried und Röhricht, 20 % Laubwald, 19 % forstliche Nadelholzkulturen (,,Kunstfors-

ten"), 4 % anthropogen stark überformte Biotope, 7 % Mischwald und 3 % Gebüsch und
Vorwald zusammen.

ln der folgenden Tabelle sind die im Gebiet kartierten Arten mit Schutzstatus zusammenge-
fasst:
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Amphibien Grosfrosch (Rono temporarial bo
Amphibien Seefrosch (Rono ridibundol bo
Fische Bochneunouoe {Lomp efra oloneril I 096 il bq
Fische Groppe (Cotfus gobio) I 163 il

Libellen Gemeine Keiliungfer (Gomphus vulgotrssimus) 3 bq
Libellen Grüne Flussiunqfer (Ophioqomphus cec/io) 1037 il. tv 3 sg
Pflonzen Arniko (Arnico monfonal 2 bq
Pflonzen Borstige Glocken blume ( Comp on ula cervr'corio ) bo
Pflonzen Breiiblöttriges Kno ben krout (Dociylo rhizo mo -

iolis)
3 bg

Pflonzen Echte Schlüsselblu me Prim ulo vens) 3 bq
Pflonzen Großes Zweiblott flisfero ovofo) bo
Pflonzen Keilblöttriger Sireifenforn {Asp/enium cuneifoli-

um)
I bg

Pflonzen Pinselblöttriger Wosserhohnenfuß (Ronunculus
penicillofus)

2

Pflonzen Söchsisches Reitgros (Colomogrosils pseu-
dopurpureol

3
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Pflonzen Wellenblöttriger Frouenmontel lAlchemilla
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i

Reotilien Kreuzotter [Vipero berus) 2 bo
Reptilien Zouneidechse (Locerfo oS/,s) IV 3 sq
Söuoetiere Brounes Longohr (P/ecofus ourifus) IV so
Söuoetiere Fischotter lLutro lutrol I 355 il. lv 3 sq
Söuqetiere Großes Mousohr (Mvofis myotr's) 1324 il, tv 3 sq
Söuqetiere Nordfledermous {Eptesic us nrlssonü) IV 2 so
Söuoetiere Sumpfspilzmous {Neomys onomolus) 3 bo
Söugetiere Zweif orbf ledermous { Vesoertilio m urin us) IV 3 sg
Schrecken Sumpfschrecke (Sfetho phvmo grossum )

Weichtiere Welnbergschnecke (Helix pomofiol bo

)

5.2 Gegenwärtiger Schutzstatus

Die Schutzwürdigkeit des Gebietes wird mit dem Vorkommen verschiedener Lebensraumty-
pen (u.a. Fließgewässer, größere Hangmischwälder, offene Felsbildungen, Mähwiesen), der
Funktion als Lebensraum gefährdeter Tier- und Pflanzenarten (u.a. Westgroppe, Fischotter,
Großes Mausohr) sowie mit Kohärenzaspekten begründet.

lm FFH-Gebiet,,Flöhatal" befinden sich anteilsmäßig weitere Schutzgebiete:
- SPA-Gebiet,,Flöhatal" (5144-451), teilweise Überschneidung
- SPA-Gebiet,,Wälder bei Olbernhau. (5345-451), teilweise Überschneidung
- Naturschutzgebiet,,Rauenstein" (C 06), innerhalb des FFH-Gebiets
- Naturschutzgebiet Alte Leite' (C 07), innerhalb des FFH-Gebiets
- Naturpark ,,Ezgebirge / Vogtland" (ERZ1), teilweise Überschneidung
- Landschaftsschutzgebiet,,saidenbachtalsperre" (c 08), teilweise Überschneidung
- Landschaftsschutzgebiet,,Mittleres Flöhatal" (c 69), teilweise Überschneidung
- Landschaftsschutzgebiet,,Flöha- und Lößnitztal" (c 37), teilweise Überschneidung
- Landschaftsschutzgebiet ,,Augustusburg-Sternmühlental" (c 09), teilweise Über-

schneidung
- Flächennaturdenkmal ,,Weidenbestand am Flöhaufef' (fg. 069), innerhalb des FFH-

Gebiets
- Flächennaturdenkmal,,Rutsch" (fg: 058), teilweise Überschneidung
- Flächennaturdenkmal ,,Linker Steilhang des Flöhatals" (fg: 064), innerhalb des FFH-

Gebiets
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Flächennaturdenkmal ,,Laubwaldaue im Flöhatal" (fg: 001), innerhalb des FFH-
Gebiets

Flächennaturdenkmal ,,Talaue der Großen Lößnitz am Bergmännel" (fg: 087), inner-
halb des FFH-Gebiets

Flächennaturdenkmal ,,Schlucht des Höllmühlenbächels im Frauenholz bei Berbach"
(fg: 086), teilweise Überschneidung

Flächennaturdenkmal ,,Flöhaufezone im Mühlholz" (fg. 077), innerhalb des FFH-
Gebiets

Flächennaturdenkmal ,,Herbstzeitlosenwiese Wünschendorf' (364.23-149), innerhalb
des FFH-Gebiets

Flächennaturdenkmal ,,Feuchtwiese Lautenbach" (364.23-141), innerhalb des FFH-
Gebiets

Flächennaturdenkmal ,,Laubmischwald am Schloss Rauenstein" (364.23-142), teil
weise Überschneidung

Flächennaturdenkmal ,,Kretzschenbach" (364.23-174), teilweise Überschneidung

Folgende Schutzgebiete grenzen an das FFH-Gebiet Flöhatal an:

- FFH-Gebiet,,Zschopautal" (4943-301)

- FFH-Gebiet,,Tal der Schwarzen Pockau" (5245-301)

- FFH-Gebiet,,Natzschungtal" (5345-305)

- FFH-Gebiet ,,Buchenwälder und Moonrald bei Neuhausen und Olbernhau" (5345-
301)

- Naturschutzgebiet ,,Hirschberg - Seiffener Grund" (C 09)
- Flächennaturdenkmal ,,Massenentnahme am Schußberg" (fg: 010)

lnnerhalb des FFH-Gebietes sind zahlreiche besonders geschützte Biotope ($ 30 BNatSchG
bzw. $ 21 SächsNatSchG) vorhanden, davon liegt folgendes teilweise im Wirkbereich der
Maßnahme:

- ,,Naturnaher sommerkalter Fluss" ($10155); veraltet (Offenlandbiotope 1994-2008) als

,,naturnaher Fluss $, Uferstaudenflur ($), Hochstaudenflur sumpfiger Standorte $"
(S5346U0280) bezeichnet

5.3 Schutzzweck und Erhaltungsziele

ln der Grundschutzverordnung des FFH-Gebiets wurden folgende Erhaltungsziele formuliert:

Erholtung eines reich strukturierten Tolzuges des Berglondes mit wechselnden Expositi-
onen (zum Teil mit Engtolchorokter) und strukturreichen Seitentölern, mit einem notur-
nohen Fließgewösser mit Begleitvegetotion und mit stellenweise von Felsen durchrog-
ten Höngen mit Buchen- und Schluchtwöldern sowie ortenreichen Wiesen verschie-
dener Ausprögungen.
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Bewohrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erholtungszustondes der im Ge-
biet vorkommenden nolürlichen Lebensröume von gemeinschoftlichem lnteresse
gemöß Anhong I der FFH-RL, einschließlich der für einen günstigen Erholtungszustond
chorokteristischen Artenousstottung sowie der mit ihnen röumlich und funktionol ver-
knÜpften. regionoltypischen Lebensröume, die für die Erholtung der ökologischen
Funktionsföhigkeit der Lebensröume des Anhonges I der FFH-RL von Bedeutung sind.

Auf Grund des großen Umfongs, der guten quolitotiven Ausprögung der Gewös-
serstrukturen und der zumindest frogmentorisch vorhondenen typischen und stork ge-
föhrdeten Wosservegetotion isi dos Vorkommen des Lebensroumtyps Fließgewösser
mit Unterwosservegetotion (LRT 3260) im Gebiet ols überregionol bedeutsom einzustu-
fen. Auf Grund des Alters der Bestönde und des hohen Anteils on Totholz und Biotop-
böumen sind die Hoinsimsen-Buchenwölder (LRT 9l i0) im Noturschutzgebiet ,,Alte Lei-
te" ebenfolls von überregionoler Bedeutung.

Bewohrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erholtungszustondes der im Ge-
biei vorkommenden Populotionen der Tier- und Pflonzenorten von gemeinschoftli-
chem lnteresse gemöß Anhong ll der FFH-RL sowie ihrer Hobitote im Sinne von Artikel I

Buchst. f der FFH-RL.

Die Verbreitungsschwerpunkte von Bochneunouge (Lompetra planeri) und Groppe
{Coftus gobto) innerholb Sochsens liegen im Berglond und Mittelgebirge, insbesonde-
re in den Noturröumen Vogilond, Mittelezgebirge, Ostezgebirge und Söchsische
Schweiz. Die Bestönde beider Arten im Gebiet besilzen ols Teil des Kernvorkommens
londesweite Bedeutung.

Besondere Bedeutung kommt der Erholtung beziehungsweise der Förderung der Un-
zerschnittenheit und funkiionolen Zusommengehörigkeit der Lebensroumtyp- und Ho-
bitotflöchen, der Vermeidung von inneren und öußeren Störeinflüssen ouf dos Gebiet
sowie der Gewöhrleistung funktionoler Kohörenz innerholb des Gebiefssystems
NATURA 2OO0 zu, womit entscheidenden Aspekten der Kohörenzforderung der FFH-RL
entsprochen wird.

5.4 Bedeutung des Gebietes für die Kohärenz des Netzes Natura 2000

Durch das Vorkommen von
o futrophen Stillgewässern
o Fließgewässern mit Unterwasservegetation
o Artenreichen Borstgrasrasen
r feuchten Hochstaudenfluren
o flachland-Mähwiesen
o Berg-Mähwiesen

o Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
o Silikatfelsenkuppen mit Pioniervegetation
o frlen-Eschen- und Weichholzauenwäldern
o Hainsimsen-Buchenwäldern

o Schlucht- und Hangmischwäldern

3

4.
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und die Vorkommen von Bachneunauge (Lampetra planeri), Fischotter (Lutra lutra), Groppe
(Coffus gobio), Großem Mausohr (Myotis myotis) und Grüner Flussjungfer (Ophiogomphus
cecilia) hat das FFH-Gebiet ,,Flöhatal" besondere Bedeutung für die Kohärenz des Netzes
Natura 2000.

5.5 Vorkommende Lebensraumtypen nach Anhang lder FFH-Richtlinie

ln der Gebietsinformation für die FFH-Gebiete wurden nachfolgende Lebensraumtypen von
gemeinschaftlichem lnteresse (Anhang I der FFH-RL) erfasst. Darunter befinden sich 3 prio-

ritäre (*), deren Schutz eine besondere Verantwortung zukommt.

5.6 Vorkommende Arten nach Anhang ll oder Vogelschutzrichtlinie Anhang I

Die nachfolgend aufgeführten Tier- und Pflanzenarten nach Anhang ll der FFH-Richtlinie
sind im FFH-Gebiet erfasst.

Säugetiere:

- Fischotter (Lutra lutra)

- Großes Mausohr (Myotis myotis)

Fische:

- Bachneunauge (Lampetra planeri)
- Groppe (Coffus gobio)

Libellen:

- Grüne Flussjungfer (Ophiogomphus cecilia)

Nr. [ebensroumtyp Flöche l7d
31 50 Eutrophe Stillgewösser 0,13
3260 Fließgewösser mit Unterwosservegetotion 2,66
6230 Artenreiche Borstgrosrosen * 0,0r
6430 Feuchte Hochstoudenfluren 0,r0
65i 0 Flochlond-Möhwiesen 0,o4
6520 Berg-Möhwiesen o,72
8220 Silikotfelsen mit Felsspoltenvegetotion 0.15
8230 Silikotfelsenkuppen mit Pioniervegetotion < 0,01

9t E0 Erlen-Eschen- und Weichholzouenwölder * 0,lB
9l r0 Hoinsimsen-Buchenwölder 7,3s
9iB0 Schlucht- und Hongmischwölder * 0,r 6
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6 Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren / Betroffenheits-
abschätzung

Mit der Maßnahme ,,5 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau" erfolgt ein
Eingriff in Natur und Landschaft.

Für das Vorhaben wird ein maximaler Wirkbereich von 200 m um die Baustrecke angenom-
men, was sich in der Festlegung des Untersuchungsraums widerspiegelt.

Das zu ersetzende Bauwerk befindet sich im FFH-Gebiet ,,Flöhatal", wodurch große Teile
des Baubereichs im FFH-Gebiet liegen. Auch die westlich des Bestandsbauwerks geplante
bauzeitliche Umfahrung befindet sich innerhalb des FFH-Gebiets.

lnnerhalb des Baubereichs findet sich der Lebensraumtyp,,Fließgewässer mit Untenrasser-
vegetation" (3260).

lm Untersuchungsbereich, aber außerhalb des Baubereichs kommt auch der Lebens-
raumtyp ,,Hainsimsen-Buchenwälder" (91 10) vor, dieser liegt jedoch nicht innerhalb des FFH-
Gebiets.

Der Lebensraumtyp,,Feuchte Hochstaudenfluren" (6430) befindet sich bereits außerhalb des
Untersuchungsraums.

Weitere Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie sind im Untersuchungsraum und

dessen unmittelbarer Umgebung nicht vorhanden.

Die Flöha gilt im Baubereich als Reproduktionshabitat für die Groppe und als sonstiges Habi-
tat für das Bachneunauge. Zudem sind die Uferbereiche als Reproduktionshabitat des
Fischotters ausgewiesen. Für das Große Mausohr und die Grüne Flussjungfer gibt es keine
Nachweise innerhalb des Untersuchungsraums bzw. in dessen unmittelbarer Umgebung.

Für die Betroffenheitsabschätzung ist zu berücksichtigen, dass mit der vorhandenen Staats-
straße 214 inklusive bestehendem Brückenbauwerk bereits eine erhebliche Vorbelastung für
das Gebiet besteht.

6.1 Vorhabensbedingte Wirkprozesse

Für jeden vorkommenden Lebensraum des Anhanges I einschließlich der für ihn charakteris-
tischen Arten sowie für jede vorkommende Art des Anhanges ll werden spezifische Empfind-
lichkeit, Wirkprozesse und Beeinträchtigungen dargestellt, die sich aus dem Vorhaben erge-
ben können.

Es wird unterschieden zwischen:

- baubedingten Wirkprozessen
- anlagebedingten Wirkprozessen und

- betriebsbedingten Wirkprozessen.
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6.2 Wirkungen auf Lebensraumtypen der FFH-Richtlinie

6.2.1 Baubedingte Wirkprozesse

Hierunter werden Wirkprozesse zusammengefasst, die nur während der Bauphase auftreten.
ln der Regel klingen die Auswirkungen mit Abschluss der Bautätigkeit aus (2.B. Baulärm).
Einige Störungen können sich allerdings über die Bauphase hinaus nachhaltig auswirken, so

dass nicht grundsätzlich von einer Reversibilität baubedingter Beeinträchtigungen ausge-
gangen werden kann. Zum Beispiel kann eine störungsempfindliche Population während der
Bauzeit bis unter ihre reproduktionsfähige Mindestgröße abnehmen, so dass sie sich nach

Abschluss der Bautätigkeit nicht mehr erholt.

Direkte baubedingte Wirkungen werden durch die Anlage von Bauhöfen, Lagerplätzen und

Baustellenzufahrten, Arbeitsstreifen, Erd- und Gründungsarbeiten sowie Baustellenverkehr
verursacht. Zudem sind die nicht auf den näheren Baustellenbereich beschränkten Eingriffe
wie Materialentnahmen (2.8. Sand-/Kiesabbau) und -ablagerungen (Aushub) zu berücksich-
tigen.

Beurteilung der Auswirkungen im Zuge der Bauphase

Lebensraumverlust

Durch den Baubetrieb kommt es zu keinem dauerhaften Lebensraumverlust schutzwürdiger
Flächen im FFH-Gebiet. Die bauzeitliche Umfahrung wird nach der Bauzeit komplett zurück-
gebaut und die Flächen bestandsgerecht renaturiert. Sie wurde so geplant, dass die Eingriffe
in Flussbett und Uferbereiche so gering wie möglich gehalten werden, sodass von einer ge-

ringen Beeinträchtigung ausgegangen werden kann. Allerdings kommt es zu einer bauzeitli-
chen Verrohrung des Gewässers.

Die Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich des Gewässers sowie der
Hainsimsen-Buchenwälder wird ausgeschlossen.

lmmission von Schad- und Nährstoffen
Durch den Baubetrieb ist keine negative Veränderung des Erhaltungszustandes der Lebens-
räume zu erwarten. lm Vergleich zur bestehenden Vorbelastung durch die S 214 sollten die-
se zusätzlichen Störungen nicht überbewertet werden. Nachhaltige Veränderungen des bio-
zönotischen Gefüges sind bei fachgerechter Bauausführung und einer Beschränkung der
Bauzeit nicht zu erwarten.

Der Gewässerlauf mit seinen Randbereichen zählt zu den Tabuflächen, welche von der Bau-
tätigkeit auszuschließen sind, sofern sie nicht unmittelbar durch die Maßnahme in Anspruch
genommen werden müssen. Das Lagern, Abfüllen und Umschlagen von Kraftstoffen, Ölen,

Schmiermitteln oder sonstigen wassergefährdenden Stoffen hat dort zu unterbleiben. Der
Einsatz von Baumaschinen wird auf das notwendige Maß beschränkt.

lmmission von Lärm und Licht

Die mit dem Baustellenverkehr verbundene Licht- und Lärmimmissionen sind zeitlich be-
grenzt und führen deshalb zu keiner negativen Veränderung des Erhaltungszustandes der
Lebensräume.

GLI-PLAN GmbH SEITE 17



FFH-Vorprüfung,,Flöhatal"
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mär22020

Beeinträchtiqung funktionaler Zusammenhänqe

Die vorhandenen Wechselfunktionsbeziehungen sind durch die bestehenden Straßen (S 214

und S 211) sowie die Siedlungsbereiche bereits beeinträchtigt. Baubedingte Beeinträchti-
gungen sind zeitlich begrenzt. Nachhaltige Einschränkungen im Biotopverbund infolge des
Baubetriebes können deshalb ausgeschlossen werden.

6.2.2 Anlagebedingte Wirkprozesse

Anlagebedingte Wirkprozesse rufen Beeinträchtigungen hervor, die sich aus der geplanten

Baumaßnahme ergeben.

Beurteilung der anlagebedingten Auswirkungen:

Überbauunq von Lebensräumen

Es werden keine Flächen der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie direkt in An-
spruch genommen. Durch die Erhöhung der Überbaubreite wird ein größerer Teil des ,,Fließ-
gewässers mit Untenruasservegetation" vom Brückenbauwerk überdeckt, was jedoch als un-

erheblich einzustufen ist, zumal das Gewässer eine hohe Fließgeschwindigkeit aufweist und
das Lichtraumprofil des Ersatzneubaus größer ist als beim Bestandsbauwerk.
Anlagebedingt kommt es zum Verlust von 50, 2 m2 Vonrualdstadien (auf dem Bahngelände),
49,2 m2 Ruderalflur, 40,2 m2 Grünland und 40,0 m2 Gehölzflächen, welche teilweise inner-
halb des FFH-Gebiets liegen. Die Neuversiegelung beträgt 160,0 m2, davon sind ebenfalls
teilweise Flächen des FFH-Gebiets betroffen. Dadurch kommt es zu einem Lebensraumver-
lust in unmittelbarer Nachbarschaft zu FFH-Lebensraumtypen. Zu beachten ist, dass es sich

um vorbelastete Flächen nahe der vorhandenen Verkehrsanlage handelt.

Zerschneidung funktionaler Zusammenhänoe

Die vorhandenen Wechselfunktionsbeziehungen sind durch die S 214 und S 211 (Ausbau-

breite und Verkehrsaufkommen) bereits beeinträchtigt. Durch den Ersatzneubau kommt es
zu keiner wesentlichen Erhöhung der bestehenden Vorbelastung und keiner Zerschneidung
innerhalb des FFH-Gebietes.

Durch das Anlegen der Bermen wird die Durchgängigkeit des FFH-Lebensraumtyps ,,Fließ-
gewässer mit Untenrasservegetation" hergestellt. Dies ist beim Bestandsbauwerk nicht ge-
geben, sodass aktuell eine Gefährdung des Fischotters bei Queren der Straße besteht.

6.2.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse

lm Zuge der Unterhaltung der S 214 kommt es zu keiner Beeinträchtigung durch betriebsbe-
dingte Wirkprozesse.

lmmission von Lärm und Licht
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm und Licht sind für die Maßnahme aufgrund
der bestehenden Straße nicht relevant.
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)

Verkehrsbedinoter Barriereeffekt

Auf Grund der vorhandenen stark befahrenen S 214 wird bereits eine Trennwirkung der
beidseitig befindlichen Lebensräume hergerufen. Der Ersatzneubau hat keine Erhöhung der
Trennwirkung zur Folge.

Eintraq von Schadstoffen

Das Verkehrsaufkommen wird durch das Vorhaben voraussichtlich nicht signifikant erhöht.
Durch den zweispurigen Ausbau der Brücke und die Anlage eines separaten Radwegs wer-
den die derzeitigen unübersichtlichen Verkehrsverhältnisse verbessert, was die Durchgän-
gigkeit des Verkehrs erhöht und die Unfallgefahr senkt, wodurch die Gefahr des Schadstotfe-
intrags reduziert wird.

6.3 Wirkungen auf die benannten Tierarten von gemeinschaftlichem lnteresse
(Anhang ll FFH-Richtlinie)

6.3.1 Baubedingte Wirkprozesse

Beurteilung der Auswirkungen im Zuge der Bauphase

Lebensraumverlust

lm Zuge des Rückbaus der bestehenden Brücke sowie bei Errichtung und, nach Ende der
Baumaßnahme, Abbau der Behelfsbrücke kommt es zu temporären Beeinträchtigungen von
Teilen des Gewässers (2.8. durch Wasserhaltung, Eintrübungen des Wassers durch Bautä-

tigkeit). Außerdem soll das Gewässer bauzeitlich verrohrt werden. Zur Minimierung des Ein-
griffes müssen Vermeidungsmaßnahmen bezüglich der Fischfauna festgesetzt werden, wel-

che unbedingt ausgeführt werden müssen. Für das Bachneunauge und die Groppe sind
ganzjährig Schonzeiten festgelegt, hierfür muss ein Ausnahmeantrag gestellt werden.

Durch den Baubetrieb kommt es zu keinem dauerhaften Verlust der Fischotter-

Habitatstrukturen. Die Anlage von Baustelleneinrichtungsflächen führt maximal zu Verlusten
von trassennahen Saumstrukturen, die sich in relativ kurzer Zeit regenerieren. Die Anlage
von Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich der Gewässer / Wanderkorridore sowie die

Gefährdung durch unsichere Bauzustände ist durch eine Vermeidungsmaßnahme auszu-

schließen.

lmmission von und Nährstoffen

Durch den Baubetrieb ist keine negative Veränderung des Erhaltungszustandes der Lebens-

räume zu erwarten. lm Vergleich zur bestehenden Vorbelastung durch die S 214 und S 211

sollten diese zusätzlichen Störungen nicht überbewertet werden. Nachhaltige Veränderun-
gen des biozönotischen Gefüges sind bei fachgerechter Bauausführung und einer Beschrän-
kung der Bauzeit nicht zu erwarten.

lm FFH-Gebiet sind keine Baustelleneinrichtungsflächen vorzusehen. Das Lagern, Abfüllen

und Umschlagen von Kraftstoffen, Ölen, Schmiermitteln oder sonstigen wassergefährdenden

Stoffen hat dort zu unterbleiben.
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lmmission von Lärm und Licht

Es gibt in der Fachliteratur keine Nachweise, dass sich Lärm- und Lichtimmissionen signifi-
kant auf den Fischotter auswirken (Vorbelastung durch bestehende Straßen). Dennoch kann
es im Zuge der Bauphase kann es durch lmmission von Lärm und Licht zu geringen Störuvir-

kungen / Scheuchwirkungen kommen. Entsprechend dem Wanderverhalten vorrangig in den
Nachtstunden ist eine Bautätigkeit in dieser Zeit auszuschließen. Blinkende Warnsignale, die
zu einer Vergrämung der Art in den angrenzenden Streifgebieten führen, sind mit Sichtblen-
den auszustatten.

Beeinträchtiqung funktionaler Zusammenhänqe

ln der Bauphase kommt es zu keiner kompletten Zerschneidung der Fließgewässerstruktu-
ren.

Baubedingte Beeinträchtigungen sind zeitlich begrenzt (Phase Abbruch des bestehenden
Bauwerkes über die Flöha sowie die Errichtung und, nach Ende der Maßnahme den Rück-
bau, der Behelfsbrücke). Es kommt zu einer zeitweiligen Verrohrung des Gewässers.
Zur Minimierung des Eingriffes sind Vermeidungsmaßnahmen bezüglich der Fischfauna
festzusetzen, welche unbedingt ausgeführt werden müssen.

6.3.2 Anlagebedingte Wirkprozesse

Beurteilung der anlagebedingten Auswirkungen

Überbauunq von Lebensräumen

Durch die Erhöhung der Überbaubreite wird ein größerer Teil der Flöha vom Brückenbau-
werk überdeckt, was jedoch als unerheblich einzustufen ist, zumal das Gewässer eine hohe
Fließgeschwindigkeit aufweist und das Lichtraumprofil des Ersatzneubaus größer ist als
beim Bestandsbauwerk.
Anlagebedingt kommt es zum Verlust von 50, 2 m2 Vorwaldstadien (auf dem Bahngelände),
49,2 m2 Ruderalflur, 40,2 m2 Grünland und 40,0 m2 Gehölzflächen, welche teilweise inner-
halb des FFH-Gebiets liegen. Die Neuversiegelung beträgt 160,0 m2, davon sind ebenfalls
teilweise Flächen des FFH-Gebiets betroffen.
Diese Eingriffe sind, möglichst nah am Eingriffsort, zu kompensieren.

Durch die Nähe zur bestehenden Verkehrsanlage handelt es sich um keine hochwertigen
Biotopstrukturen. Es kommt zu keiner Veränderung der Strukturvielfalt des Gewässers.

Zerschneidunq funktionaler Zusammenhänqe
Durch die Maßnahme kommt es zu keiner Zerschneidung des FFH-Gebietes.

Durch den Ersatzneubau der Brücke über die Flöha kommt es zu einer Verringerung der
bestehenden Vorbelastung. Die Durchgängigkeit des Gewässers wird mit Errichtung des
neuen Bauwerkes erhöht. Das Lichtraumprofil des neuen Bauwerkes ist größer als das des
bestehenden. Beiderseits des Wasserlaufes werden Bermen geplant. Dies ist beim Be-
standsbauwerk nicht gegeben, sodass aktuell eine Gefährdung des Fischotters bei Queren
der Straße besteht.

GLI-PLAN GmbH SEITE 20



FFH-Vorprüfung,,Flöhatal"
S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mäz2O2O

-)

Querverbaue werden nicht angelegt

6.3.3 Betriebsbedingte Wirkprozesse

lm Zuge der Unterhaltung der S 214 kommt es zu keiner Beeinträchtigung durch betriebsbe-
dingte Wirkprozesse.

lmmission von Lärm und Licht
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm und Licht sind für die Maßnahme aufgrund
der bestehenden Straße nicht relevant, da keine signifikante Verkehrserhöhung zu erwarten
ist.

Verkehrs Barriereeffekt

Auf Grund der vorhandenen stark befahrenen S 214 wird bereits eine Trennwirkung der
beidseitig befindlichen Lebensräume hergerufen, Der Ersatzneubau hat keine Erhöhung der
Trennwirkung zur Folge.

Die im Zuge des Ersatzneubaus angelegten Bermen verhindern, dass Fischotter beim Que-
ren der Straße gefährdet werden, wie es bei der bestehenden Situation der Fall ist.

Für die Fischarten ist dieser Faktor ohne Bedeutung.

Eintraq von Schadstoffen

Das Verkehrsaufkommen wird durch das Vorhaben voraussichtlich nicht signifikant erhöht.
Durch den zweispurigen Ausbau der Brücke und die Anlage eines separaten Radwegs wer-
den die derzeitigen unübersichtlichen Verkehrsverhältnisse verbessert, was die Durchgän-
gigkeit des Verkehrs erhöht und die Unfallgefahr senkt, wodurch die Gefahr des Schadstoffe-
intrags reduziert wird.

GLI-PLAN GmbH SEITE 21



FFH-Vorprüfung,,Flöhatal"
S 214 ErsaEneubau BW 2 über die Flöha bei Olbernhau Mär22020

7 Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte

Andere Vorhaben parallel zur Planung ,,S 214 Ersatzneubau BW 2 über die Flöha bei Ol-
bernhau", die ebenfalls auf das FFH-Gebiet im betrachteten Untersuchungsraum Einfluss
ausüben, sind derzeit nicht bekannt.

8 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele des
Schutzgebietes durch das Vorhaben

8.1 Prognose für das FFH-Gebiet

Die in Kapitel 5.3 genannten Erhaltungsziele können tendenziell durch das Vorhaben beein-
trächtigt werden, da sich der Lebensraumtyp ,,Fließgewässer mit Untenruasservegetation"

und Habitate von Fischotter, Groppe und Bachneunauge im Baubereich des Vorhabens be-
finden. Die möglichen Beeinträchtigungen sind genauer zu prüfen, und es sind Vermei-
dungsmaßnahmen festzulegen.

_)
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9 Fazit - Zusammenfassung und abschließende Beurteilung

Bezugnehmend auf die innerhalb der gebietsspezifischen Erhaltungsziele für den FFH-
Gebietsvorschlag von gemeinschaftlicher Bedeutung ,,Flöhatal ausgewiesenen Lebensräume
sowie Tier- und Pflanzenarten (gemäß Anhang I und ll der FFH-Richtlinie) ist mit der vorlie-
genden FFH-Vorprüfung die Erheblichkeit im Sinne einer Verträglichkeit des Bauvorhabens
mit den Erhaltungs- und Entwicklungszielen des FFH-Gebietes geprüft worden.

Da das Bauvorhaben teilweise innerhalb des FFH-Gebiets realisiert wird, sind gemäß Vor-
sorgeprinzip die vom Bauvorhaben ausgehenden Möglichkeiten einer Störung der Schutzge-
biete zu untersuchen gewesen. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Ersatzneubau
des Brückenbauwerks 2im Zuge der S 214 über die Flöha bei Olbernhau.

Da sich das Bauvorhaben im Bereich des Lebensraumtyps ,,Fließgewässer mit Untenrasser-
vegetation" (gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie) befindet, kann eine Erheblichkeit ohne
Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden.

Bezogen auf die betrachteten Tier- und Pflanzenarten (gemäß Anhang ll der FFH-Richtlinie)
konnte der Nachweis nicht erbracht werden, dass für die Arten keine vorhabensbedingten
erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen gemäß $ 19 c BNatSchG entstehen. Be-
troffen sind dabei Fischotter, Groppe und Bachneunauge, für die eine Beeinträchtigung ohne
Festlegung von Vermeidungsmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden kann. Die Kohärenz
von NATURA 2000 kann nicht gewährleistet werden.

lm Ergebnis der vorliegenden FFH-Vorprüfung kann eine Beeinträchtigung des
Schutzgebietes durch das Bauvorhaben bezogen auf die Erhaltungsziele und
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen des FFH-Gebietes,,Flöhatal"
nicht ausgeschlossen werden.

Die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nach dargestellter
Sachlage erforderlich.

)
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